
lieber die 7:ap,la~ und das Arcbontenjahr des
Tbemistokles.

Das letzte Drittel der hier folgenden Miscelhm, welche frühestens
rm August und des Jahres 1880, also in derselben Zeit wie
die Besprechung der eleischen Urkunde (Rh. Mus. 38,526-539), nieder­
geschrieben sind, bildete von den Worten S. 615 an: 'Man hat das
Scholion des Aeschines benutzt' einen Thei! des Mllinuscripts über die
olympische Inschrift. Es fand sich an der Stelle eingelegt, wo dieses
die Lücke zeigt, welche es augenscheinlich nicht auszufüllen bestimmt
war. Nachträglich entdeckte Blätter, welche die 1'll/-l{m der Strategen
und das Kriegszahlmeisterjabr des Hegesander behandeln, steben durch
Stellen des Aesehines in loser Beziehung mit dem Folgenden und schliessen
sich mit den Worten S. 610: 'Dass Zahlmeister den Befehlshabern zu
Wassßl' und zu Lande' auch ziemlich genau an den (zugehörigen?) An-

des Aufsatzes über die 1'u/-l{m an. IHe geellrte Redaktion willigte
n Abdruck dieser Miscellen, obgleich sie wohl weder ganz voll­

ständig sind noch durchweg Neues bringen und der eigentliclle Aus­
gangspunkt der Untersuchung nicht überall klar vorliegt (vgl. Rb. Mus.
37, 356).

Berlin, den 11. Juni 1883.
Gustav Hinriohs.

In dem Dekrete rür Straton, den König von Bidon, CIG.
I 87 ist TO\)~ Ta/-lta~ ungenauer Ausdruck für TOit~ Ta/-lla~ TfjC;;
geou, wie die Urkunde des neuen Seebundes Z. 69 beweist und
Meier riohtig erkannt hat (comm. epigr. I 12. II 58), während
Boeckhs Vermuthung fehl griff, da er von dem Reservefond deI'
zehn Talente keine Kunde haben konnte.

In dem Psephisma zu Ehren des Rathes 01. 109, 2 III 9
[vgl. CIA II 114 B 7-9]: bouvcu (be) cu'h(tKa /-la"a X) bpaX/-la~

Toii~ Ta/-llat;, OUt; E'ipllTCU, lK TOU v6/-lo'U TOtS; MEaO'tV ({pIO'nt TWV
ßO'U"EU'rwv lmf.lE/-lE"fl0'9cu Tfl~ EUKoO'{/-lta~) sincl die ZahlmeisteI'
des Rathes zu verstehen: meine früheren Bedenken halte ich nicht
mehr aufrecht. Das Gesetz über die Theaterpolizei wird den
Mitgliedern des Rathes, die sich um die Handhabung der Ordnung
verdient gemacht hatten, eine Remuneration aus der Kasse des
Rathes zugesichert haben; ob im einzelnen Falle diese zu ge­
währen sei, entseheidet nicht der betheiligte Rath, sondern eine

Volksversammlung.
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Auch' in der Rede des (Demosthenes) 51, 1 bereitet die Er­
wähnung des TaJ.lilX~ Schwierigkeiten. Boeckh Staatsh. I 249 lässt
es unentschieden, welcher Schatzmeister zu verstehen sei i Schäfer
Demosth. ur 2" 152 bezieht die Stelle auf den TlXJ.lllX~ Tfj<; ßou­
Mt;;. Ich nehme an der Erwähnung des Schatzmeisters in diesem
ZllSammenhange Anstoss i denn der Rath verleiht dem Trierar­
ehen, der sein Schiff zuerst fertig gestellt hat, die Auszeichnung,
wie eben jeue Rede zeigt. Dies ist auch selbstverständlich, da
der Ra.th in der Regel die Absendung jeder Flottenabtheilung
beaufsichtigte und daher in dieser Sache competent war. Der
Herold des Rathes verkündet seiner Zeit den Preis, dagegen der
Zahlmeister des Rathes· wirkt dabei in keiner Weise mit; denn
da der trierarchische Kranz vom Rathe auf Grund eines Volks­
beschlusses zuerkannt wird, hat eine der öffentlichen Kassen die
Zahlung für die Anfertigung des Kranzes zu leisten, s. Seenrkun­
den S. 464, wo die Apodekten dazu angewiesen werden. Nur bei
selbständigen Beschlüssen des Rathes erfolgt die Zahlung aus der
Kasse des Rathes, der dazu bei der Feststellung seines Budgets
.1edesmal eine gewisse Summe auswarf (dabei die Formel bOOVlXl
TO apluploV EK 'nDv i(ClT(X tllllqJ[O'J.llXTa aVlXAIO'KOJ.lEVWV T~ ßOUA~
in den Verhandlungen des Rathes aus 01. 109, 2). Ausserdem
befremdet mich der Singular TOV TlXJ.l[lXV; denn in der Demo~the­

nischen Zeit wählt der Rath aus seiner Mitte zwei TlXJ.lIlXl, wie
die oben erwähnten Urkunden aus 01. 109, 2, übel' die ich in
zwei Abhandlungen Halle 1863 [Nr. 215. 221 des Schriftenver­
zeichnisses] gesprochen habe (vgl. auch Riedenauer in d. Verb.
der philologischen Gesellschaft zu Würzburg S. 77 ff.), aUI'lweisen.
Ueber die früheren Zeiten ist mir nichts bekannt. Schatzmeister
hat der Rath zwar von Anfang an gehabt, und er mag früher
sich mit einem begnUgt haben i zn dieser Einrichtung kehrt man
auch sp.äter in der Zeit der zwölf Phylen zurück. Allein selbst
wenn sich nachweisen liess, dass zur Zeit jener Rede (01. 104
gegen Ende oder Anfang 01. 105) es nur ein e n Zahlmeister des
Rathes gab, ist doch nach dem vorher Bemerkten die Erwähnung
des TlXJ.lilXl;; unzulässig, und der Verdacht einer Verderbniss nahe
gelegt, worauf auch die in der klassischen Zeit ungewöhnliche
Structur von rrpOt;;Ta.O'O'EIV hinweist. Icb verbessere: vuv b~ T~

rrpulTtfJ rrlXpuO'KEuacrlXVTI T~V Tpl~pn TOV O'TEqJlXVOV rrpo<;EraEEv
Ö b~J.lot;; bOÜVlXl. Die ungewöhnliche Vertauschung von O'T€qJUVOV
mit TlXJ.liav ist auf eine missverstandene beigeschriebene Erklärung
zurUckzuführen i entweder war schon in alter Zeit von. kundiger
Hand P MNWN oder VOH einem Byzantiner nuvilXv darüber
gesetzt. Damit ist auch die Vermuthung Schaefer's, dass in der
Seeurkunde S. 463 (aus 01. 113, 4): TOV b~ rrpwTOv rrlX(pacrK.Eua)­
O'lXVTlX O'TEqJlXVWO'6.(TW 0 b~)J.lo<; XpuO'~ O'TEqJa.(Vlfl &rr)o fi1 bplXX­
/!wv vielmehr O'TEqJavwO'a.Tw 6 TlXJ.l llXl;; zu ergänzen sei, hin­
fällig. Da. man nicht fJ ßOUA~ schreiben kann, ist an Boeckh's
Ergänzung festzuhalten, so ungeschickt auch der Ausdruck ist,
wie Schaefer richtig erkannt hat. Da. der Kranz vom Rathe dem
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Trierarchen auf Grund eines Volksbesohlulllles zuerkannt wird, so
kann man'wohl sagen: Ö hijll0l; Ö >A811valwv (JT€lpavol TP1t1P­
apXQv, aber (JT€lpavw(JcXTw Ö hflfJ.0<;; in einem Volksbeschluslle
ist ganz abnorm, da das souveräne Volk wohl andel'en, aber nicht
sich selbst Vorschriften macht. Die Urkunde liegt in einer nach­
lässigen, theilweise ungesc1lickt abgeänderten, vielleicht hier und
da verkürzten Copie vor. In der Urkunde wird sich gefunden
haben: TOV hE. rrpwTov rrapu(JK€Uu(JavTu (JHlpavw(Jal Xpu(J1fl
(JT€lpUVlfl, was mit einer nicht zu rechtfertigenden Willkür in
(JT€lpavw(JuTw Ö bflllO<;; abgeändert wurde. Geradezu widersinnig
ist der Satz: 8rrw(<;; llv ~) qmV€pa II lplÄOTl(/lla rrpo)<;; TOV bflllOV
TOt<;; (Tp111pa)Pxm<;;, In der Urkunde stand mIr: 8rrw<;; liv t;i lpUV€pa
lllplÄOTlIl(a d<;; (so, nicht rrpo<;; ist zu ergänzen) TOV [bflllOV], nnd
dieser Satz schloss sich dOl,t, wie sich gebUhrt, an die Verkün­
dignng der trie1'archischen Kränze am Thargelienfeste an, während
er jetzt höchst verkehrt nlit der Zahlnngsanweisung verbunden
wird. Die Worte: TOI<;; TPl11PUPXOl<;; gehören entweder zu einem
Satze, den der naohlässige Steinarbeiter ausliess, oder sie gehören
zu dem folgenden Satze: TOI<;; TPlIlPUPX01<;; (h') örrwe;; liv Kat aL
(JKTJ\jJH<;; E\(Jax9w(Jl, WOl'aus der Steinarbeiter naoh Art schlecllter
Abschreiber machte: Tote;; TplllpapxO!~. "Orrw<;; Ö' lh Kal al {lK11­
\jJU<;; KTÄ, Auffallend istauch S. 462: (TO)u<;; Öe Tp111papxou<;; (TOU<;;
K(9)€(JTtlKom<;; rra(p )a((JK€U(xL:El)V Ta<;; vaG<;; Errl TO(V EKrrÄou)v
..• ' Kat .rrapEx€lV (rrapE(J)K€Ua(J/-lEva<;; Ei<;; (rrÄoOv), da llier
zweimal dasselbe und zwar mit den gleichen W Ol·ten gesagt wird.
Hier trifft jedoch der Tadel die Ergii.nzung; man scllreibe rrapa­
(rrAllPoO)v Ta<;; vaO<;; Errt TO(V rrAoO)v , ... Kat rrapEX€lV rra­
pE(JK€Ua(J[fJ.€va<;; d<;;] (E KrrA0uv). Nun stimmt dies aufs Beste mit
dem, was vorher über die Leistungen des Staates bei dieser Expe­
dition festgesetzt wird: der Staat soll den Trierarchen den Rumpf
des Sohiffeil und die Geräthe (Ta<;; vaO~ Kat Ta (lK€Ull) liefern; wer
für die Bemannung der Schiffe zu sorgen wird nioht gesagt.
Allerdings lag diese Verpflichtung damals dem Staate ob; allein
unter Umständen wird man auch in dieser Epoche die Trierarchen
d!l.zu verpflichtet haben. Die Gründung einer Colonie am Adria­
tischen Meere zum Sc1mtz des Attischen Handels gegen die Tyr­
rhenischen Piraten, die walll'scheinlich damals selbst die grie­
ohisohen Gewässer nnsioher machten, wirtl als ein Unternehmen
zum Schutz des attischen StaatsgelJietes betrachtet. Am Scllluss
der Urkunde heisst es: Taiha h' €fVlll arravTa d~ lpuÄaKl1v Til~

xwpa,<;;. In diesem Fane, ebenso wenn es sich um die (JwTllPla
Tfle;; rrGÄ€WC; handelte, war man befugt von den bestehenden Nor­
men abzugehen und ausserordentliche liassregeln zu ergreifen;
so war auch damals in einem besonderen Psephisma übel' die
Ausrüstung der Flotte festgestellt, dass der Staat nur vaG<;; Kal
(JK€Vll KaTa Ta hEhoT/lEVa TIfl hft/-l4J (dies ist eben jenes Pse­
phisma, welches die gesetzliche Ordnung CUr diesen Fall suspen­
dirte) zu liefern habe; fUr das rrATJpw/-la hatten die Trierarehen
zu sorgen. Meine Ergänzung rraparrÄllPouv ist also sicher; diese

Rhein. Mu!. f. Phllol. N, F, XXXIX, 39
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Composition bedeutet hier nicht soviel als EtaVarrAllPoOv, die
Lücken der Mannschaft ergänzen, denn dies kam gewiss
auch nicht llelten vor, wenn der Staat die Mannschaft stellte,
sondern vertritt die Stelle des einfachen rrAllPouv, was allerdings
ungewöhnlich ist. Boeclrh hat freilich S. 464 ergänzt: TOllI;
O€O'l.l.OOETa<;; rrapa(rrA)llpwO'(Xl btKa(J'T~pta €l<;; (Ev)a Kat blaKOO'10U<;;
TLV O'TpaTlllLV, allein hier ist vielmehr rrapa( KA)fJPwO'at
ETrlKAllpWO'CU zu lesen.

Dass Zahlmeister den Befehlshabern zu Wallser und zu Lande
beigegeben waren, müssten wir voraussetzen, auch wenn kein aus­
drücldiches Zeugniss vorläge. Da es aber keine stehende Kriegs­
macht gab, 110 können diese Ta/llal auch keine ständige Behörde
gewesen sein, sondern man wird jedesmal bei der AU81'\1stung
einer Expedition jedem Fehlheun, nach Um8tänden vielleicht auch
anderen Befehlshabern, einen TalJ.iat; beigegeben haben. So be­
gleitete Hegesander all;! Zahlmeister den Strategen Timomachos auf
seinem Feldzuge nach dem Hellespont 01. 104, 4, wie Aeschines

Timarch § 56 (80) bezeugt: ETUXE h~ TOT€ O'U/lrrAEuO'a<;; Eh;;
l1O'rrovTov TalJta<;; Tt/lO/luX4J TLV 'AXapv€l TqJ <JTpaTfJlt1<JaVTt.

Hegesander, der Bruder des bekannten Redners Hegesippos, war
ein vermögender Mann, wie das später von ihm bekleidete Sclmtz­
meisteramt der Athene beweist, und trat auch als Redner öffent­
lioh auf: daraus sieht man, dass die Stelle eines Kriegszahlmei­
sters gesuoht war; denn sie bot, wenn einer die Umstände zu
benutzen und sioh mit seinem Gewisseu abzufinden verstand. viel­
faoh Gelegenheit dar, sioh zu bereichern, was bei der Corruptioll,
die das öffentliohe Leben Athens durohdrang, häufig genug vor­
gekommen seiu mag. Aristophanes lässt in den Wespen in der
ergötzlichen Soene (les Hundeprocesses, einer Pal'odie des Rechte­
handels, den Kleon gegen den Feldherm Laohes wegen Unter­
sohlagung öffentlioher Gelder u. s. w. angestellt 11atte (s. 240 ff.),
beim Ze erhöre das Schabmesser auftreten V. 963:

Ol, TUpOKVfJO'Tl, Kat A€tOV /l€la'
<JU Tap Ta IJ. 1€U0U0" ETUXEt;' arrOKPlVat <Ja<pW/i:,
€I Mi] KaTEKvl1<Ja/i: TOl<;; O'TpanWTal\; &Xaß€<;;.

Hier wird iu nicht misszuverstehender Weise 1 der Zahlmeister

1 Den Erklärern ist diese Beziehung entgangen, was nioht zu ver­
wundern, da die -rall{at der Strategen, abgesehen v~n diesen Versen,
nur bei Aeschines und Demosthenes (s. nachher). so viel ich weiss, er­
wähnt werden. Wenn Harpokration (-ra,u{m) berichtet, aus dem Marikas
des Eupolis erhelle, dass auch den Trierarohen Zahlmeister zugetheilt
waren, so wird dies auf die sog. heiligen Trieren zu beschränken sein;
denn von diesen hatte jede einen eigenen Zahlmeigter, worüber ioh auf
Boeckh Staatsh. I 236 und 701 verweise. Da diese·Schiffe fortwährend
in Diengt waren, ist auch dieses Amt als ein ständigp.s zu betrachten.
Dagegen wird der Zahlmeister des Strategen oder sonstigen Befehls­
habers Sold und Verpflegungsgelder den Manuschaften der Kriegssohiffe
ausgezahlt haben, wie aus der (Demosthenieohen) Red" g~geu Timotheos
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des Strategen als Mitwisser und Theiluehmer der Betrtigereien
vorgefdhrt. In den Process des Timotheos 01.101,4 ward auch
sein Zahlmeister Antimachos verwickelt 1; die Klage lautcte anf
Verrath, aber der Angriff richtete sioh, '\;Vie herkömmlich, gegen
die gesammte Amtsführung, insbesondere die Verwendnng aer
öffentlichen Gelder. Der Schatzmeister wmde zum Tode verur­
theilt und sein Vermögen eingezogen, s. die Rede gegen Timotlleos
10 und 45 ff. Ob ibm eine Schuld nachgewiesen war, wissen wir
nicht; möglioherweise haben die Geschworenen, welohe den Feld­
herrn auf Fürbitte seinel' einftussreicllen Freunde frei~pra.chen,

den Zahlmeister nur verurtheilt, um die leidenschaftlich aufge­
regte Menge zu befriedigen 2. Glücklicher war der sohon erwähnte
Hegesander ; als Zahlmeister des Strategen TimomaehoB im Hel­
leepont 01. 104, 4 hatte er sich auf unredliche Weise bereichert B,

ohne das8 man ihn, wie ea sclleint, zur Verantwortung zog, wäh­
rend der Feldherr zum Tode verurtheilt wurde und in die Ver­
bannung ging. 'Nach Aescmnes hatte Hegesander das Vertrauen
des gutmüthigen Timomacbos gemissbraucbt, und (liese Verun­
treuungen hatte man dem Feldherru zur Last gelegt 4•

TimomaohoB, der gegen Ende des Sommers das Kommando
im Hellespont übernommen hat, kehrt bereits gegen den Ausgang
des Winters nach Athen zurück (s. Sohaefer Dem. III 2, 141

49,11 und 14 hervorgeht. Der in derselben Rede (§ 14) genannte 'Av­
TlqldvT)e; aus Lamptrae, oe; f:1iETrAEt Ta/A{a.; <l>tMTrTrqJ Tl\! VUUKÄnpqJ, der
dem Timotheos einen Vorschuss leistet, steht offenbar im Privatdienste
auf einem Kauffartheischiff; Boeckh I 287 lässt diess unentschieden
und enthält· sich ebenso über die Schatzmeister der Trierarchen eines
EndUl,theiles I 706,

1 S. die Rede gegen Timotheos (Demosth,) 49, 6: 'AVTll-ldXqJ Tl\! Ta­
/A{q. Tl\! eaUToO, 6e; TOUTqJ ln411<El T6T€ TrdVTa, 10: 'AvT{/!a)(OV /A€V TU/A{av
6vTa Kai TrlO'T6TaTa blaKE{/AEVOV TOUTqJ. Dass Antimachos nicht im Pri­
vatdiellste des Timotheus stand, geht schon daraus hervor, dass er zu­
gleich mit dem Feldherrn vor Gericht gestellt [wurde].

2 Die Buchführung des Antimachos moohte zu berechtigten Aus­
stellungen Anlass geben, aber die Schuld trugen der Feldherr, dem of-
fenbar der Sinn für strenge 0 . eldsachen abging, dann aber
vor allen die Athener, welche den der E'Kpedition mit unzu-
länglichen Mitteln versahen und 80 in die peinlichsten Verlegenheiten
brachten. In dem ganzen Rechtshandel erscheint Timotheos in sehr
ungünstigem Lichte; denn in allen wesentlichen Punkten wird der Kläger
wohl Recht haben, wurde doch auch Timotheos zur Bezahlung dieser
Schulden vom Gerichte verurtheilt.

S Aeschines gegen Timarch § 56 (80) sagt, er habe 80 Minen heim­
gebracht, fügt jedoch vorsichtig hinzu we; lt€'f€Tm.

4 Aeschines a, a. 0.: Kcd TpÖ1TOV TtVa. OÖX i'jKt<1Tll alnoe; ~'fEV€TO OUTO';
Tl\! Tl/!O/Ad)(qJ Ttje; lJul-lqlopue;. In wie weit diese Darstellullg' begründet
ist, steht natürlich dahin. Aus der Rede des Apollodor gegen l'olykles
erfahren wir Genaueres über die trostlose Verfassung der Flotte unter
Timomachos: für die Verpflegung war schlecht gesorgt, Sold wurde
nicht ausgezahlt, so dass häufig Desel·tionen vorkamen; der Strateg
nahm Gelder auf von Triel'!\rchen u, s, w.
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und 148) und wird alsbald vor Gericht gestellt., Wenn man auch
seinen Zahlmeister nicht zur Rechenschaft zog, so hatte man doch
nach den früheren Erfahrungen allen Grund, als man im Früh­
ling desselben Jahres 01. 104, 4 eine Expedition nach der asia­
tischen KUste den neugewählteil Kriegszahlmeistern
specielle Instrnctionen zu geben und alles eigenmächtige Ver­
fahren zu untersagen, wie die betreffende UI'kunde zeigt 1,

Nach Aeschines' Re{le gegen Timarch § 56 (80) war Hegesan­
der als Kriegszahlmeister dem Strategen Timomachos beigegeben,
als dieser das Kommando im Hellespont übernahm, VOll dem man ihn
nach wenigen Monaten abberief und vor Gericht stellte, welches den
Feldherrn zum Tode verurtheilte. Da Aeschines sich ausdrücklich

.auf diesen unglücklichen Ausgang bezieht, so kann nur der Feld­
zug des Jahres 01. 104,4 (Archoll Nikophemos) verstanden wer-
den, Damit steht jedoch eine andel'e Stelle der Rede in schnei­
dendem Widerspruche, § 109 f. (127) schildert er das Verhalten
des Timarchos als ll1itglied des Rathes: ßOUAEUT~~ ejeVETO enl
apxovTo~ NlKOqJ~"WU. . .. , Enl Toivuv TOD uinou apxoVTO~, oe'
OUTO~EßOUAEUEV, Taf.l.iu~ ~v 1"UJV T~<;; 6EOU <H~(juvbpo<;; ouro<;; Ö
KPWßUAOU &bEAqJ6~ 2. Zwei Aemter neben eillander in demselben
Jahre zu beldeiden war bekanntlioh in Athen durcb das Gesetz
verboten; am wenigsten konnte einer gleichzeitig als Kriegszahl­
meistel' im Hellespont und als Schatzmeister auf der Burg in
Atben fungiren ; und wäre dies vorgekommen, so würde Aescbines
nicht unterlassen haben, eine solche offenbare Verhöhnung des
Gesetzes zu rügen. Um diese Schwierigkeit zu lösen, nimmt
Schaefer an, Hegesander habe auf einem früheren Feldzuge den
Timomachos begleitet, und Aeschines übertrage dies willkttrlich
auf die letzte Expedition Feldllerrn, um den Hegesander
zu verdäcMigen. Aber Aeschines will nm- zeigen, dass Timal'ch
sich in Amte auf unrechtmässige Weise bereichert habe;
er hatte gar keinen Grund, eine falsche Zeitangabe zu machen;
denn dass Hegesander durch Unredlichkeit seinem Vorge-

1 Bchaefer Dem. II 311 sucht naohzuweisen, dass die Darstellung
des Aeschines in Betreff Hegesander's incorrect sei: Hegesander könne
nicht 01. 104, 4 Kdegszablmeister im Hellespont gewesen sein und
öffentliche Gelder veruntreut haben, da er in demselben Jahre Schatz-
meister der Athene gewesen und nimmt daher an, Hegesander habe
den Timomachos auf einem Feldzuge begleitet. Ich halte da-
gegen an der sehr bestim des Aeschilles fest; wie die
Widersprüche in der Darste ers zu lösen sind, habe ich
in . . . (Folgendem] nachzuweisen versucht.

:I Im WeUeren, beide hätten gemeinsam den Schatz um 1000
Drachmen bestohlen, die Sache sei in der Volksversammlung zur Sprache
gekommen, der Hath babe nicht umhill gekollnt Kenntniss von dem Vor­
falle zu nehmen, aber Timarch sei weder dem Gerichte übergeben noch
ausgestossen worden; deshalb habe das Volk dem abtretenden Rathe
den üblichen Ehreukrauz entzogen,
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setzten scha(Iete, wird nur ganz ,obenhin erwähnt. und ist neben­
sächlich. Aeschines hat sieh nicht selten erlaubt die Thatsaehen
geflissentlich zu entstellen, aber dem gewandten Sachwalter ist
es nimmer begegnet, ohne allen sichtlichen Grund sich in einen
so augenfälligen Widerspmch zu verwickeln: die Gegenpartei
würde auf der Stelle die Täuschung enthüllt haben 1.

Unzweifelhaft liegt eine Verderbniss des Textes der Rede
vor, und da § 56 (80) die in allen Theilen wohl zusammenhängende
Darstellung keinem Verdachte Raum gibt, kann der FeMel' nur
§ 109 (127) in den Worten ßOUAEUT~;;; ETEVETQ, Errl N1Ko<prulOu ap­
XOVTO;;; gesucht werden. loh verbessere Errl 8 E0 <p i A0 u, d. i. 01.
108, 1. Archontennamen werden durch Achtlosigkeit der Ab­
schreiber sehr häufig vertauscht oder mehr und weniger entstellt\!.
In vorliegendem Falle ist wohl der Fehler dadurch entstanden,
dass sich in einem Scholion von Hand (He Bemerkung
fand, Hegesander habe auch Errl N LJ( 0 <p n ~L 0 U apxoVTo<;; als
Kriegszahlmeister sich Unterschleife erlaubt, mit auf § 56.
Diese Bemerkung veranlasste einen unwissenden § 109
€rrl 8Eo<plAou in €rrl N1KO<pn/lOU abzuändern. Meine Verbes­
serLlIlg wird vollkommen bestätigt durch die Bemerkung des Scho­
liasten: NLKO<pn/lOU] 0\),-0<;; ~pEE rrpo 8EIHClTOKAEOU<;;. Dieser
Scholiast fand nioht die Vulgata vor (denn das Lemma ist ohne
jede Beweis1l:raft), sondern 0EO<plAOU; denn dieser ist der Vor-

des Archon 8E/llClTOKAtl<;; 01. 108, 2 3• Timarch war also

1 Die Annahme eines absichtsloseil Irrthums ist bei Vorgängen,
welche der Zeit des Redners angehören, ebenfalls ausgeschlossen. Nach
der Darstelluug des Aeschines hat Hegesauder, als er 01. 104, 4 ans dem
HEtllesp(mt zurückkehrte, die erste Bekanntschaft des Timarch gemacht;
Aeiscrnn,3S leitet § 50 (80) diesen Bericht mit den Worten ein: Tr€pl 00
miXaI €U olö' ÖTl 9auI-uiZ:€'T€ öuht 00 I-lEMvYJl-lal. .Er setzt also die Sache
als allgemein bekannt voraus, um so weniger konnte er in diesem
Punkte so gröblich oder willkürlich die Zeitverhältnisse fälschen.

2 Indem ich mich auf diese Epoche beschränke und leichtere
Schreibfehler, wie Xap{avöpo<; st. Xap(cravöpo<;, 'Apx{ba<; st. 'Apx{a<; [über-
geh sich 01. 102, S lluO'1dvl'j'To<; st. ßlJcrV(Kl'j'TO<;, 01. 105, 1 Ka>'>'l-
bTJI-l und KaAal-l(wv st. KaAAlI-lTJbTl<;, 01.106,4 EubTJI-l0<; und 8oul-lYJbo<; st.
8oubTlll0<;, 01. 107,2 8€ocraM<; (so noeh das neueste Verzeichniss hinter
C. Fr. Hermanns Handbuch und Ausgabe; dasselbe Verzeiehniss hat auch
01. 98,1 Pyrgios nicht sowohl Druckfehler, sondern Wiederholung eines
Schreib- oder Druokfehlers st. TTlJPT(wv) st. 8EEAAO<; (diesen freilich un­
gewöhnlichen Namen bezeugen die Inschl'iften und- die Handschriften dea
Dionysius), 01. 108, 1 8€öl-lvTI'To<; st. 8€OqllAO<;, 01. 108, 4 Eöbwpo.; st.
EU~OUAO<;, 01. 111, 1 TTlJ9öbTll-lo<; und TTu90bwpfol<; st. TTu9öbTlAO<;, 01. 111, 4,
NlKÖCJ'TPUTO<; st. N1KOKPli'TTI<;, 01. 112, 1 N1KYtpa'To<; st. NlKTJTYJr;. Bei Zll­

sammengesetzten Namen ist meist der zweite Tbeil, nur selten (wie 01.
106, 4) der erste verderbt, was auoh sonst vorkommt; selbst zweifaohe
Fehler kommen vor, wie 'AO'TUqllAO<;, der Arohon von 01. 90, 1, bei
Diodor 'Apt<l'ToqllJAO<; heisst. Eine stärkere Abirrung erkenne ich auch
bei PoIlux X 126: Kai oTa91-l(a be XUAKIl EV 'Ti) ETC' 'AAK1~1&ÖOU l'ipxov­
TO<; dVUTpaqJf,l TWV EV dKpOTCOA€.l dva91wd'Twv dvaTETpa'Tl:·Tal.

B [So S. 615 von den Worten an: 'Mau ha.t da.s Scholion'.]
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01. 108, 1, nicht 104, 4 Mitglied des Rathesj damit ist jener
unverzeihliche Widerspruch, in den Aeachines sich verwickelt zu
haben sehien, beseitigt. Aber zugleich verschwindet auch eine
andere Unwahrscheinlichkeit, an welcher die Darstellung des
Redners leidet. Nach Aeschines hat Hegesander zuerst 01. 104,4,
als er aus dem Hellespont nach Athen zuückkehrte, den Timarch
kennen gelernt. War dieser damals Mitglied des Rathes, so musste
er das dreissigste Jahr bereits erreicht haben, und die Behaup­
tung des Aesohines, er habe sieh damals dem Hegesander preis­
gegeben, wäre sioherlioh den Riohtern als eine höohst unglaub­
würdige Verliiumdung ersohienen; jedenfalls würde der Redner,
dem die sohwache Seite eine1· solchen Information nicht entgehen
konnte, nioht versäumt haben die Glaubwürdigkeit seiner Be­
hauptung gegen .Angriffe, die er voraussehen musste, irgendwie zu
sohützen, was er ande1·wärts (vgl. § 49 (73 f.») nioht versäumt, wäh­
rend er den Timarch § 61 (84) in Worten, die nicht mehr zn ver­
stehen sind, ouh€1tw Ila Ai' wO'1t€P VUV &pTaMoe;; wV T~V Ol/JIV, &,).).'
En XP~O'II..lOe;; eben in dieser Epoche als jungen Mann bezeichnet,
der dem öffentliohen Leben nooh feme stand 1. Indirekt ist dies
auch § 160 (161) ausgesprooh'm: oO'ne;; Tap V€o<,; wv &1t€O'Tn bt' (li~

O'xpae;; iIbova<,; Tqe;; E.ie;; Ta Kaha q>lAonlliae;;, Toihov OUK ljJMn b€lV
rrp€O'ßuTEPOV T€VOIl€VOV 6 TOUe;; VOIlOUe;; Elmp€pwv Errlnllov ElVlXI.
Wegen jener JugendsUnden wird Timarch lJach dem Sinne des
Gesetzes für ehrlos erklärt. Timarchos hatte in seiner Jugend
(als ll€tpaKtov) sich auch dem verrufenen Misgolas preisgegeben
(nach Aesohines ward dieser Verkehr auch später fortgesetzt).
Zur Zeit <les Processes 01. 108, 3 stand Misgolas im 45. Jahre
(Aeschines § 49 (74)), wällrend Timarch, wenn er bereits 01. 104,4­
im Rathe sass, 01. 108, 3 mindestens das 46. Jahr erreioht haben
müsste. Timaroh, der 01. 104, 4: etwa das 20. Jahr erreicht hatte,
war ungefälll' 10 Jahre jünger als Misgolas, der sich jedoch ein
jugendliches Aussehen bewahrt hatte, während Timarch ä.lter zn
sein schien, als er in der That wal· (Aeschines 49) 2. Mit diesem

1 Ursprünglioh war die Sohilderung wohl nooh detaillirter; denn
wenn auf xpTjal~ol; folgt orrol'€v€ld1:wv TOV dvepw1roV, so beruhigen
sioh zwar die Ausleger mit der Erklärung des Hosychius: AtT<XV€UWV,
[dm)] 1'00 l€vdou 6.1rT6~€VOl; (ebenso Et. M. und Suidas), die mir ge­
radezu spraohwiddg soheint. Wie T€V€tdt€lV, T€V€IUV, T€V€tdaK€tV völlig
gleiohbedeutende Intransitiva sind, so kann auch U1rOT€V€tdtwv nichts
anderes bedeuten als U1rol'€v€tam(wv, d. h. ein junger Mann, der das
erste Barthaar bekommt. Hier liegt ein alter Fehler vor (auoh der
sog. Herodian Anhang zu Moeris 443 fand ihn vor; Synesius ahmt die
Stelle naoh), wie auch da, Fehlen des Verbums im Satze auf eine Cor­
ruptel hindeutet. Man könnte U1rOT€VEtdtwv TOV llv(1pw1roV f,i K.<X L\ €

(st. Ka I) vermuthell, oder da dieses Wort der. Prosa fremd ist, dM' l-n
XPT1atIlOl; (Kai) tJ1roT€v€tdtwv (t6W'ltEU€) TOV t'lv6pw1rov, [Kai] miv-ra
lpaaKWV 1rpdEEtv a liv tKdVljJ O'UVbOK~. Auoh der Ausdruck dpTaAEo,;
ist befremdlich; passender wäre aOX/l<xMo<;, aber in attisoher Prosa
kaum zulässig. ,

2 Irrthümlioh bezeichnet ihn daher der Scholiast zu § 180 (173)
geI'ad,tlzu als lEPWV.
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Ergebniss stimmt auch sehr wohl sein Eintritt in den Rath 01.
108, 1. Timarch stand damals etwa im 33. Jahre, und auch im
nächsten Jahre gehörte er dieser Körperschaft wieder an 1 uud
entfaltete in diesen beiden Jahren eine sehr rege politische Thä­
tigkeit, indem er mehr als hundert Psephismen beantragt haben
solla. In der Volksversammlung mag er schon vorher häufig als
Redner aufgetreten sein, vgl. Demosthenes de fals. legat. 286.

Man hat das Scholion des Aesol!inl;ls benutzt, um eine Litcke
des Archontenverzeichnisscs in 01. 74 auszufüllen. Krüger nimmt
nach Dodwells Vorgange an, der Scholiast habe, indem er eine
Liste der Archonten einsah, um das Jahr des Nikophemos (01.
104, 4) zu ermitteln, diesen mit N BI: 0 dem 0 s 01. 74, 2 ver­
wechselt und ihn daher zum Vorgänger des berUJlmten Themi­
l:ltokles gemacht. Indem KrUger zu dem Resultatc gelangt war,
Themistokles sei 01. 74, 3 Archon gewesen, findet er in jenem
Scholion eine erwiinschte Bestätigung, indem er annimmt, auch
der Scholiast habe in der Liste in diesem Jahre den Namen des
Themisfokles vorgefunden. Dies el'weist sich jetzt als Täuschung;
auch wer Kriiger's Ansatze beipflichtet, darf sich lloch nicht mehr
auf das Scholion des Aeschinea berufen. Der Name eEllllJTOKAfj~

ist für das Jal1r 01. 71, 4 l1berliefert. Dass der Sohn des NeokIes
dieses Amt bekleidet hat und dass mit seinem Amtsjahre eine
neue Epoche für den attischen Staat beginnt, steht durohZeug­
nisse des Thukydides und Pausl1llias fest, aber Neuere haben Be­
denken getragen bis auf 01. 71, 4 zuriiokzugehen. Daher verlegt
Clinton, gestützt auf das werthlose Scholion des Thukydides I 93,
die Amtsfiihrung des berUhmten Staatsmannes in 01. 74,4, KrUger
in 01. 74, 3, so dass man unter den Archonten aus der Zeit der
Perserkriege einen 6ElltlJTOKAfjr; 1TpOTEpOr; und llEtlTEpOr; unter­
scheiden mUsste. Homonymie kommt vielfach vorj der <Pa(Vl1T1TOr;
bEUTEpOr; 01. 72, 3 setzt einen älteren Archon gleichen Namens
voraus. SpielraulU für solche Ergänzung ist vorhanden, da nicht
nur 01. 74 in unserer Liste zwei Stellen frei sind, sondern auch

1 Dass Timarch auch 01. 108, 2 im Rathe sass, bezeugt Aeschines
in § 80 (103): ÖT€ ~ßOUA€U(1€ 1TEPU(1tV. Vel'g1. auch Demosthenes de
fals. legat. 286-286: Kai TOUTO\, dmbJ.w€, TOV TiJ.!apxov, (dieses ist
wohl Zusatz der Absohreiber) . . . liTt ßOUA€UUlV l1Tpaljl€V, dv Ttt; Wt;
lf,11Aunrov l'hrJ.a drUlv QAqJ KTA. Boeckh Staatsh. II 763 sagt zwar, er
sei überzeugt., dass man nicht zwei Jahre nach einander Senator sein
konnte, ohne jedoch diese Ansicht zu rechtfertigen, die im attischen
Staatsrecht nicht begründet ist und jetzt auch durch das Beispiel des
Timarch widerlegt wird. Wie es sich mit dem Falle verhält, den
Boeckh dort erörtert, lässt sich hier nicht beiläufig erörtern.

2 S. die i'nr69€(1I<:; zur Rede des Aeschinea, die wahrscheinlich von
Apollonio!l verfasst ist, dessen Commentar der Soholiast benutzte, und
zu dem auch die Biographie des Redners gehört, welohe lmter dem
Namen des Apollonios vorliegt.
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01. 73, wo man aus einem ganz unzulänglichen Grunde 01. 73, 2'
den Lakrateides einscbaltet; dieUnsieherbeit wird noch vermehrt,
indem es bei der sellwankenden Cbronologie der parisellen Cbro­
nik ganz ungewiss ist, ob Philokrates 01. 73, 3 oder 4 Arohon
war. Der 0EI.11<1TOKAfjc;; bE1JTEPOC;; beruht also lediglich auf einer
Combination neuerel' Forscher, und gewissenhafte Chronographen,
wie O. FI·. Hermaml und Westermann, bezeichnen mit Recht diesen
Ansatz als hypothetisch, während Gelzer den Namen Themistokles
ohne Waiteres verdoppelt, als sei er urkundlich ilberliefert, ein
Verfahren, welches entsyhiedene da es in einem
HandlnlChe, welches auf Mittheilung Belege verzichtet, nur irre
führen kann. KrUger hat sehr scbarfsinnig, und wenn auch nicht
überall, doch theilweise mit gewichtigen Gründen seine Ansicht
gegen Boeckh, der nur einen Arclll)D Themistokles 01. 7], 4 an­
erkennt, zu rechtfertigen versucht. Es ist sehr schwierig eine
Entscheidung zu treffen; jedoch sllricht für Boeckh's Ansicht das
Zeugniss des Philochoros, auf den sich Harpokration an zwei
Stellen S. 160 (wiederholt von Photios und Suidas) und S. 89
(wiederholt von Suidas) beruft. Zwar wird Themistoldes nicht
genannt und jede hestimmte Zeitangabe vermisst; allein wenn
dort berichtet wird, unter der Bildsäule des Tplli1c;; 1TPO~ Tfj
1TuAibl, welche die neuen Archonten stifteten, nachdem sie den
Peiräeus zu befestigen begonnen batten, habe folgendes Distiohon
gestanden: .

'ApEal.1€VOl 1TPWTOl TElXil:€lV oYb' aVE8rJKlXV
ßouAiic;; KlXl b~l.1oU bOrl.1(lCH 1TEl00I.1EV01,

so kann es nicht zweifelbaft dass dieses Denkmal von The-
miBtokles und seinen Oollegen wurde; dafilr spl'icht das
gewiohtige Zellgniss des Thukydieles I 139 (193), Themistokles habe
in dem Jabre, wo er Arohon war, die Anlage unel Befestigung
deI' Peiräeus begonnen und später 11ach dem glUckliohen Aus­
gange eIes Krieges, als er die Befestigung der· Stadt rasch voll­
endet batte, jenes begonnene Werk wieder aufgenommen, The­
mistokles ist der GrUndel' der attischen Seeherrsohaft. Die Anlage
des Hafens nnd der Bau einer zahlreichen, kriegstÜchtigen Flotte
ist sein Werk; die Mittel Imd Wege, diesen Gedanken zu ver­
wirkliclJen, bot ihm eben seine amtliche Stellung als ersteI' Ar­
ohon, war doch dieses Amt, so es dlU'ob Wahl besetzt
wurde, kein wesenloser Name: alle grossen Staatsmänner der
früheren Zeit (sioherlioh auch Kleisthenes, so gut wie Drakon oder
Solon) hahen ihre Reformen auf Grund der Maohtbefngniss, die
ihnen dieses Amt verHeIl, ins Leben gerufen. Die Inschrift jenes
Denkmales, welohes bestimmt war, der Naohwelt die Erinnerung
an jenen denkwürdigen Moment zu Überliefern, zeugt von jener
echten Bescheidenlleit, welohe wahrhaft . Männern eigen
ist; denn die Insohrift besagt einfach, die Archonten auf
Grund gemeinsamer BesohlUsse des Rathes und der BÜrgerschaft
als T€lX01TOlOl fungirten. Bezeiohnend ist auch, dass Themistokles
gerade eine Bildsiiule des Hermes, der den Verkehr und Handel
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besohützte, auf dem Markte erriohtete: der Staatsmann hatte bei
seinem Werke einen doppelten Zweck im Auge, das Weihgesehenk
deutet nur darauf hin, dass es den Interessen des friedliollen Ver­
kehres gewidmet sei; denn diesen Gewinn wusste auoh (lie kurz­
sichtige Masse zu wiirdigen. Wenn auf attischen Münzen Hermes
mit Stab und Beutel erscheint, so ist dies vielleicht eine Nach­
bildung jenes Weihgeschenkes auf der Agora. Eine verderbte
Glosse des Hesychios: uTOpal:o<; 'Epllf\;;' oihw;; €M1€TO OVTO<;
Kai U<pthpUTO KEßptbo;; apJ::aVTO;;, tU;; llapTUpE1 (\)IAOXOPOt;; EV
Tpiny bereitet Schwierigl\:eiten. Dass dieser u10pa10,;; 'EPIlf\<;
mit dem 'Epllf];; ETII Tfj TIVAtht identisch hat man längst er­
kannt; aber wenn apJ::aVTo<; richtig Uberliefed ist, entlu"lten diese
W orte keine Zeitbestimmung, sondern besagen, dass Kebris nach

seines Amtes (apJ::ac,;) das Dellinual setzte; dann
mUsste man aber auch UTIO einfügen. Allein apEaVToc,; ist of­
fenbar nur verschrieben fUr apxoVTo;;, und das sinnlose OVTO<;
weist darMlf hin, dass auch im ArohetYlms des Lexicons diese
Correctur sich vorfand. Den verderbten Namen hat Boeckh
richtig mit 'YßptAlbou vertauscht; dieser bekleidet sein Amt
01. 72, 2 im zweiten Jahre nach Themistoldes. In diesem Jahre
ward also Dach dem Zeugnisse des Philochoros jenes Denlwlal
vollendet und geweiht 1• Die Verzögerung hat nichts Auffallendes:
die Bildsäule des Hermes, als ein wUrdiges Denkmal der äUeren
attischen KunstUbung auch später in Ehren gellalten, konnte
selbstverständlich nicht im Jahre des Themistokles fertig gestellt
werdeu; der Künstler wird erst 01. 72, 1 seine Arbeit begonnen
haben; im nächsten Jahre erfolgte die Aufstellung. Die Amts­
nachfolger des Themistokles, Diognetos und Hybrilides, mögen den
Mauerball weiter gefördert haben, aber Boeokh durfte nicht dem
Diognetos und seinen Collegen 01. 72, 1 den Beginn des Mauer­
baues und die Stiftung seines Denkmales zuspreohen. Dies streitet
gegen die klaren Worte des Thukydide8 I 93: ETIEUJE b€ Kai Ta
AOt1ta TOV TIEtpatWt;; 0 e€~UO"TOKAi1c; otKohol-t€lV (U1Tf]PKTO b' U\JTOV
TIPOTEPOV €TII Tf]c,; €Kdvou apxl'l;; ~c; KaT' €VW.uTOV 'A811valO1<; TjpEE),
mit unverkennbarer Hinweisung auf die Insohrift des Denkmales,
welches allen Athenern damals vor Augen war; aber der Histo­
riker wird aus elen Urkunden im Archiv noeh Geuaueres tiber
elen Anfang des Mauerbaues in Erfahrung haben. Wenn
dann Thukydides die Intentionen des grossen Staatsmannes dar­
legt, so darf man die duroh vOllitwv eingeleiteten Sätze, weil sie
grammatisch an E1T€tO"E sich anlehnen, nicht bl08s auf die Zeit nach
dem Kriege beziehen, wo Themistokles die Wiederaufnahnll~ des
Banes begonnen, sondern alles hier Gesagte gilt zugleich fUr die
erste Anlage dea Peiräeus. Daher fährt der Historiker fort: Kai
T~V UPX~v Eu9uc; EU1KUT€O"K€Uat€, cl. h. auf den Rath

t Die Glosse des IIesychios wird wohl so henlllstellen sein: aro­
palo<; 'Epl-tf\<;' OU'!'Ul<; EAETE'!'O, ÖTI 1(Cl'!'U Tliv aTopuv Hlpu'!'o 'Y~pl­

U1'Jou lIpxoVTO<; K'!'A.
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unmittelbar (Eö9ue,;) die That; er legte selbst mit Hand an die
Ausfüllrung des Werkes, welches damals unvollendet blieb, bis er
nach dem Kriege den llauerbau wieder aufnahm 1, Nun folgt die
Beschreibung der Const.ruction der Mauern. Hier kann von einer
Unterbrechung deI' beiden Bauperioden nicht die Rede sein; der
ursprüngliche Plan wurde vollständig im Sinne des Themistokles
(,VLUllt;! EKelVOU) durchgefülut. Dass das Werk unvollendet war,
als Themistokles seine Heimath verlassen musste, hat der Histo­
riker nirgends angedeutet; vielmel]r beweisen die Schlussworte:
'A9rlV<X10l IlEv ouv oihwe,; hElXl<1911cr<XV, dass Themistoldes die
Befestigung der Stadt und des Hafens zum Abschluss brachte.

Ward der Hermes auf der Agora 01. 72, 2 geweiht 2, so
ist erwiesen, dass Themistokles 01. 71, 4 das Archontenamt ver­
waltet hat und den Mauerbau des Peiräeus in Angriff nahm.
Sollten neue Funde die Lücken der Archol1tenliste ausfüllen, dann
wird die streitige Frage endgültig entscllieden sein.

Die Auf,:chrift des Denkmals ist uns nicht vollständig er­
halten. Wahrscheinlich hatte schon Philochoros sich begnügt, das
Distichon mitzutlleilen, aber das weitere Detail, welches er gibt,
kann er nur der vollständigen Inschrift entnommen haben, Anf der
Basis des Hermes wird ungefähr noch Folgendes gestanden haben:
8ElltcrToKAEllt;; Kai EuvapXOVT€C; (oder EuvapE<xvT€C;) Euv Tfjcrt !pu­
At;!crtV Erd 'YßplAthou apxovToC;. Die Befestigung des Peiräcus
wurde nicht dtll'ch Lohnarbeiter, sondern durch die Bürger der
Stadt II und die Phylen werden auch zu dem Weih­

aus ihren KasAell gegeben haben; daher
werden sie neben den neun Archonten als Stifter des Denkmals
genannt.

Auch das Epigramm ist nicht unversehrt Uberliefert. Statt
oYb' hat man richtig T () vb' verbessert., was auch die Paraphrase
des Philochoros bestätigt 4. Ausserdem ist aber auch 1TpWTOt

er hat die Stelle richtig verstanden, während der Byzan­
tinische Hast irriger Weise apXJ1v auf die Seeherrschaft bezieht.
Classen gebt wieder fehl, wenn er hier die Andeutung findet, 'dass der
Bau nicht vor seiner Verbannung (472) vollendet wurde'.

2 Ich balte an Boeckh's Verbesserung 'Y~plA{bou st. KE~p{boe; trotz
({,.li"",,.'. Zweifel fest, da keiner der uns bekannten Al'I:lhontennamen
dieser den verderbten Schriftzügen so nahe kommt.

Harpokration S. 86: oi e' apxoVTEe; Ta'le; qmAa'le; uV€6EGaV
1tapa TOV 1tUAWVa TOV 'ATTlK6v ist offenbar GUV Tale; qlUAu'le; und nachher
daTlK6v zu lesen. Die werden phl'lenweise aufgeboten; jede
Phyle wird immm' eine bestimmte Seetion des Baues übernommen haben.
Auch bei der Befesti er Stadt wurde die gesammte Bürgerscha.ft
Athens (n:avI'HlIlEi) aufg en; ja soga.r Weiber und Kinder mussten
mit Hand anlegen.

4 Harpokratioll S. 160: <P1A6xopo<; EV Tfj e' 'Ael']va[wv qJl']alv apEa­
M€VWV TElX{i':ElV TOV TIetpatU 01 e' ClpxOVTEe; T0 0 'r 0 v UVa6€VTEe; Em\TPcx\j.lav,
wo ausserdem zu verbessern ist EV l' 'AT'EHboe; qJl']alv apEdfHvOI, ul1d
apEaM€VOI lesen Photioa und Suidas, während sie EV E' 'A8l']va{wv aus­
lassen.
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anstössig. Man erwartet an St~lle dieses miissigen Zusatzes die
Nennung des Hafens, den auch jene Parapluase gibt: freilich
konnte Philochoros zur Erläuterung TOV TIElpmii einschalten, da
er wusste, dass das Denkmal sich auf die Befestigung des Hafens,
nicht der Stadt beziehe, aber ich glaube, er fand auf der Basis
des Hermes

apEaJJ.EvOl TIElpa V 'WXll:ElV Tovb' aVE911Kav
'Vor. Der Name TIElpmEu<; ist offenbar erst aufgekommen, nach­
dem Themistokles den Hafen angelegt hatte; denn man muss da­
bei AtJJ.~V ergänzen I, Ursprünglich wird die Oert.1ic11keit TIetpa.la.
(nepala) geheissen haben; daftir ist im Epigramm die kürzere
l<'orm TIEipa (nEpa) gebraucht, deren Existenz durch das Dichter­
fragment: TIetp~T1bo<; lepot;; OPVt<; hinlänglich gesichert [?] ist 2.

Dieselbe hat sich noch später in deI' Volksspl'ache behauptet, wie
das noch später in einer Inschrift mehrmals wiedel'holte EJJ. TIelpq
olKwv bezeugt 11 [die Form beruht einfach auf Abktirzung in der
Schreibung].

Bonn. Th. Bergk.

1 Steph. Byz. führt daneben auch n€lpat6~ an, was er als die
ältere Form bezeichnet.

\! f>};eph. Byz. n€tp(1I6~, mit n€lprl'l"f1<; zusammengehalten,
was auf nE[Pll hinführt, dann aber wohl nach Herodian irrig mit den
von nElpa[a abgeleiteten nElp(W:XTfI~ und nElpalllTll~ durch Annahme
einer Hyphäresis in Verbindung gebracht, Meineke gibt den Vers dem
Parthenius und denkt an die Eule der Athene; es ist aber wohl eher
von einem der Artemis Munychia heiligen Vogel, vielleicht dm' Wachtel,
die Rede.

a Curtius Inser. Atticae XlI n. 7, der jedoch hier eine contra­
hirte Form st. nElpllE1 findet und daher n€lp~ betont. Sollte jemand
in dem Epigramm vielleicht 1TEpaTflv TE1Xti:€IV vorziehen; so wiirde
dieser gewählte Ausdruck bei einem Dichter den Vorzug verdienen;
allein in diesem Distichon ist alles ganz schlicbt, und man erwartet
einen Eigennamen.




